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Verwechslung mit den sozialen Standesbezeichnungen nicht ge¬
würdigt .

Wegen dieser ständigen Verwechslungen lassen sich die Vorstel¬
lungen Lintzels über die Reehtsgliedemng und über die Sozial¬
gliederung nur unter Vorbehalt ermitteln .

Zweiter Abschnitt :

Die Rechtsgliederung (Edeling , Friling und Late ).
§ 3.

1 . Edeling, Friling und Late sind Rechtsstände , und zwar Buß¬
stände , verschieden an Wergeid , Buße , Eherecht usw . Das ist offen¬
sichtlich und auch von niemandem bezweifelt worden . Deshalb fragt
der Rechtshistoriker nach den Tatbestandsmerkmalen , durch welche
die Stände sich unterschieden . Woran erkannte das Volksgericht ,ob jemand Edeling , Friling oder Late war . Und wenn es Geburts¬
stände waren , was gleichfalls außer Zweifel steht , durch welche Tat¬
sachen ist eine Sippe in den Stand der Edelinge und den der Frilinge
gekommen? Und schließlich, auf welchen Werturteilen des Volks¬
bewußtseins beruht der Vorzug der Edelingsippen ? Ist es die völ¬
kische Abkunft oder ist es die Fürstenstellung oder der Besitz oder
ein anderer Vorzugsgrund . A.uf diese Fragen bezieht sich die
Ständekontroverse , Lintzel hat sie nicht zum wirklichen Gegen¬stände seiner Untersuchung gemacht. Aber die Quellen bringen unsdie Antwort geradezu entgegen und Lintzel hat genügend sorg¬fältig und objektiv gearbeitet , um diese Antworten richtig zu ver¬stehen und ihre Tragweite zutreffend zu beurteilen . Solche ent¬
scheidende Quellenaussagen sind in erster Linie die Berichte Widu -
kinds und Rudolfs von Fulda .

2 . Widukind 21) gibt eine Erzählung über die sächsische Erobe¬rung , die zugleich ein »Zeugnis über die altsächsische, zu seinerZeit noch bestehende Dreigliederung der Stände - enthält . Diese
Gliederung wird von Widukind als genealogische Freiheitsgliederung

21 ) Mon . Germ. III , L . I, c . 14 . „Saxones igitur possessa terra summapace quieverunt, societate Francorum atque amicitia usi . Parte quoqueagrorum cum amicis auxiliariis vel manumissis distributa , reliquias pul-sae gentis tributis condemnaverunt : unde usque hodie gensSaxonica triformi genere ac lege praeter conditio -nem servilem dividitu r.
“
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